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Brauchtum bewahren - Unterstützung für Kirchweihen 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

neben den Stadteilkirchweihen die durch den Schaustellerverband bzw. das 
Liegenschaftsamt durchgeführt wurden, gibt es mehrere Kärwa's die bereits seit Langem 
allein durch lokale Akteure in Eigenregie organisiert werden. 

Die Kirchweihen haben in einigen Stadtteilen eine fast 200-jährige Tradition und sollten 
neben den großen kulturellen Veranstaltungen der Stadt als wichtige Institutionen des 
Brauchtums entsprechend gewürdigt werden. 

Bürgergespräche und Anfragen auf Bürgerversammlungen in jüngster Vergangenheit 
machen deutlich, dass es Unterstützung seitens der Stadt bedarf, um die Veranstalterrolle 
der örtlichen Kärwaburschen, Brauchtumsvereine, etc. zu stärken um damit die 
Durchführung auch weiterhin zu sichern. 

Konkret geht es hauptsächlich um zwei Anliegen: 

1. "Vor- und Nachkirchweihen" 

Kirchweihburschen verschiedener Stadtteile orgamsleren zur Finanzierung ihrer 
Kirchweihkosten regelmäßig verschiedenartige Veranstaltungen im Vorfeld oder 
Nachgang der eigentlichen Kirchweihen. Dabei stellt die allgemein dafür festgesetzte 
Sperrzeit von 01.00 Uhr nicht selten für die Veranstalter ein erhebliches Problem dar. 

Nach § 2 Abs. 2 SperrzeitVO gilt eine Sperrzeit ab 23 Uhr. In der Vergangenheit 
wurden Ausnahmen bis 02.00 Uhr genehmigt. Da es vereinzelt zu Störungen kam, 
wurde in letzter Zeit eine Verkürzung auf max. 01.00 Uhr genehmigt. Nach unseren 
Erfahrungen haben die Veranstalter in den letzten Jahren jedoch keine maßgeblichen 
Störungen mehr verzeichnen können. 
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2.	 Sperrzeiten für Kirchweihen 

Da es für Kirchweihen in den Nachbarstädten Fürth und Erlangen teilweise längere 
Öffnungszeiten gibt, besteht vielerorts der Wunsch, die Öffnungszeiten der 
Kirchweihen flexibel zu verlängern. 

Daher stellen wir für den zuständigen Ausschuss folgenden 

Antrag: 

1.	 Die Verwaltung prüft in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden die Möglichkeit, bei 
den Vor- und Nachkirchweihveranstaltungen eine Ausnahmeregelung bis 02.00 Uhr 
zu genehmigen. 

2.	 Die Verwaltung unterbreitet dem Stadtrat den Vorschlag einer Satzungsänderung, so 
dass die Kirchweihöffnungszeiten am Freitag und Samstag grundsätzlich verlängert 
werden können. 

Mit freun9JiG!ilen Grüßen 
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Sebastian Brehm 
Fraktionsvorsitzender 
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